
Beschluss:  
 
Der Stadtrat beschließt entsprechend der Satzung über die Benutzung des städtischen 
Frauenschutzhauses § 7 (2): 
  

- eine Benutzungsgebühr/ Nacht für Frauen von  21,17 Euro und  
 - eine Benutzungsgebühr/ Nacht für Kinder von   10,58 Euro  
    
für die Haushaltsjahre 2007 (ab Inkrafttreten der Änderung der  
Satzung über die Benutzung des städtischen Frauenschutzhauses und 2008. 
 


